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Seclistes Gesetz 
zur Änderung des Abgeordrietengesetzes 

Vom 13. April 2010 

Der Landtag hat das folgende Gesetz besclllossen, das 
hiermit verlründet wird: 

Sechstes Gesetz 
zur Änderung des Abgeordnetengesetzes 

Artilrel 1 

Das Abgeordnetengesetz des Landes Nordrheiii-Westfa- 
len voin 5. April 2005 (GV. NRW. S.  252), zuletzt geändert 
durch Gesetz vorn 9. Dezember 2008 (GV. NRW. S.  770), 
wird wie folgt geändert: 

1. G Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) W r  die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zur Unterstützung bei der Erledigung 
seiner parlamentarischen Arbeit steht jedein Mitglied 
des Landtags ein Höchstbetrag von monatlich 3 731 
Euro ab 1. März 2009 und 3776 Euro ab 1. März 2010, 
bezogen auf zwölf Monate, zuzüglich der gesetzlichen 
Arbeitgeberanteilc und -zuscl-iüsse zur Sozialversi- 
cherung zur Verfügung, der vorn Landtag verwaltet 
wird. Nicht übernommen werden Aufwendungen, die 
anlässlich der Beschäftigung von Ehegatten, Ehegat- 
ten anderer Mitglieder des Landtags, eingetragenen 
Lebenspartnern und -partnerinnen, von Verschwäger- 
ten und von Verwandten ersten und zweiten Grades 
entstehen. Das Präsidium des Landtags erlässt die zur 
Abwicklung der Erstattung notwendigen Richtlinien 
einschließlich eines für die Arbeitsverhältnisse ver- 
bindlichen Musterarbeitsvertrages. Die Richtlinien 
können die Erstattung von Arbeitgeberanteilen zu 
vermögenswirlrsamen Leistungen, die Erstattung von 
Pauschalsteuern, Abschlagsregelungen für künftige 
Anderungen sowie Regelungen zu Ausbildungsplätzen 
vorsehen. " 

eine entsprechende Leistung von anderen Stellen 
gezahlt, so wird der Zuschuss nach diesein Gesetz 
insoweit gekürzt. Leistungen in dieseln Sinne sind 
Zahlungen von Dritten, die insbesondere aufgruiid 
der Vorschriften des Fbnften, Sechsten oder Elften 
Buches des Sozialgesetzbuches sowie des Zweiten 
Gesetzes über die Krankenversicherung der Land- 
wirte gewährt werden." 

5. 13 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 
„(5) Andcrungen in den persönlichen oder sonstigen 
Verhältnissen, die für die Beihilfeberechtigung oder 
die Gewährung des Zuschusses maßgeblich sind, sind 
von den Abgeordneten und Versorgungseinpfängern 
und Versorgungsempfängerinnen gegenüber der 
Landtagsverwaltung unverzüglich schriltlich anzu- 
zeigen und zu belegen. " 

G. Der bisherige 5 13 Absatz 5 wird Absatz G .  

7. Der bisherige § 13 Absalz G wird Absatz 7 und die 
Zahl ,,5" wird ersetzt durch die Zahl ,,Ei1.' 

Artilrel 2 
Inlrrafttreten 

a) Nummer 1 tritt rüclrwirkend zum 1. März 2009 in KraB. 
b) Nummer 2 und 3 treten rüclrwirkend zum 1. Jan~iar  

2010 in Kraft. 

C) Im Übrigen tritt das Gesetz mit Wirkung zum 1. Juli 
2010 in Kraft. 

Düsseldorf, den 13. April 2010 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

(L. s.) Dr. Jürgen R ü t t g e r s 

2. 5 G Absatz 4 erhalt iolgcnde Fassung: Der Innenminister 

„(4) Der Landtag beschließt zu Beginn einer Wahlpe- 
riode für die Dauer der Wahlperiode die Anpassung 
der Mitarbeiterpauschale nach 5 G Absatz 3 in Anleh- 
nung an die Tarifentwiclrlung für die Beschäftigten 
im öffentlichen Dienst des Landes Nordrhcin-Westia- 
len. 5 19 findet Anwendung. Die Berechnung und der 
Anpassungsbetrag werden jeweils in einer Landtags- 
druclrsachc veröffentlicht und dein Landtag zur 
Befassung zugeleitet." 2022 

Dr. Ingo W o 1 f 
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3. Der bisherige Cj G Absatz 4 wird Absatz 5 und erhält 
Colgende Fassung: Drittes Gesetz 

zur Änderung des Gesetzes über die 
„(5) Die Mitglieder des Landtags haben das Recht, liommunalenVersorgungskassen und Zusatz- 
die Verlrehrsmittel der Deutschen Bahn AG und der 
übrigen Eisenbahnverlrehrsunlernehinen innerhalb versorgungskassen im Lande Nordrhein- 
des Gebietes des Landes Nordrhein-Westfalen und Westfalen -VKZVKG - 
die Verlrehrsmittel der Deutschen Bahn AG nach Ber- Vom 13. April 2010 
lin frei zu benutzen." 

5 13  Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Aristelle der Beihilfe nach Absatz I erhalten die 
Abgeordneten, Versorgungsempfänger und Versor- 
gungseinpfängerinnen jeweils einen Zuschuss zu 
ihren Kranltenversicherung'sbeiträgei~. Die Abgeord- 
neten erhalten darüber hinaus einen Zuschuss zu 
ihren PBegeversicherungsbeiträgen. Der Zuschuss 
wird gezahlt in Höhe des Anteils vom Gesamtbeitrag 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkundet wird: 

Drittes Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes über die 

ItomrnuiialenVersorgungslrasseii und Zusatzversorgungs- 
kassen iin Lande Nordrliein-Westfalen 

-VKZVICG - 

des versicherten Mitglieds, der bei gesetzlich ~ersi': Artilrel 1 
cherten nach dein Sozialgesetzbuch von anderer Seite 
zu zahlen wäre. Als Gesamtbeitrag wird iür Abgeord- Änderung des Gesetzes über die lrommunalen 

nete maximal der Höcllstbeitrag berücksichtigt, der Versorgungslrassen und Zusatzversorgungskassen 

lsei Krailkeil- und Pflegeversicherui1gs1~ilicht ( 5  5 im Lande Nordrliein-Westfaleii 

SGBV, 20 SGB XI) für die gesetzliche Kranlren- und Das Geselz über die koininunalenVersorgungslrassen und 
soziale PReae~ersiche~ung bei der Allgemeinen Orts- Zusatzversor~un~sliassen im Lande Nordrhein-Westfa- 
kraillrenlia&e als ~ ran l rgn-  und ~ f i e ~ e l i a s s c  am Sitz len in der FaFsung der Belranntinachung vom G .  Novem- 
des Landtags aufzuwentlen wäre. Bei den übrigen ber 1984 (GV. NRW. S.  694, ber. S. 748), zuletzt geändert 
Luschusseinpfängern und Zuschusseinpiängerinnen durch Artilrel 5 des Gesetzes vom 21. April 2009 (GV. 
wird der I-Iöchstbcitrag nach Satz 4 ohne den Pllegc- NRW. S .  224), wird wie folgt geändert: 
versicherungsbeiti-ag berechnet. Der Zuschuss darf 
nicht höher sein als die übrigen Leistungen nach die- 1. § 1 wird wie folgt geändert: 
sern Gesetz. Wird aufgrund gesetzlicher Vorschriften a) Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 
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,, 1. die Rheinischen Versorgungsliassen (RVK) mit 
Sitz in Köln für das Gebiet des Landschaftsver- 
bandes Rheinland,". 

b) Absatz 1 Nuininer 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. die Kommunalen Versorgungsliassen WestTa- 
len-Lippe (kvw) mit Sitz in Münster für das Ge'; 
biet des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. 

2. F, 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
„(2) Auf Antrag der Mitglieder liönnen sie Aufga- 
ben der Personalverwaltung zur Durchführung 
übernehmen (F, 92 Absatz 4 Landesbeamtenge- 
setz). Das gilt auch für die Aufgaben der Festset- 
zungsstellen für Besoldung ~ i n d  Versorgung. Inso- 
weit handeln die liommunalen Versorgungsliassen 
iin eigenen Namen und in Vertretung ihrer Mit- 
glieder. " 

b) Absatz 4 Satz 2 wird aufgehoben. 

C) Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
„(5) Die liommunalen Versorgungskassen liönnen 
für die in F, 4 Absatz 1 und in F, 29 genannten Mit- 
glieder auf deren Antrag Geldanlagen nach den 
geineinderechtlichen Vorschriften zur Deckung 
künftiger Ver~o~gungsleistungen treuhänderisch 
verwalten. " 

d) In Absatz 5 Satz 2 werden die Wörter „Die Rhei- 
nische Versorgungskasse kann" durch die Wörter 
„Die Rheinischen Versorgungsliassen liönnen" er- 
setzt. 

3, F, 4 wird wie folgt geändert: 

a) Dein Absatz 1 wird folgender Satz 3 angefügt: 

,,Juristische Personen des privaten Rechts, die ih- 
ren Sitz im Geschäftsbereich der Versorgungskas- 
se haben, können mit Zustimmung des Verwal- 
tungsrates als freiwillige Mitglieder zugelassen 
werden, wenn an ihnen Gemeinden oder Geinein- 
deverbände überwiegend beteiligt sind oder wenn 
sie kommunale Aufgaben erfüllen und zu erwar- 
ten ist, dass ihr Bestand dauerhaft gesichert ist." 

b) In Absatz 2 werden die Wörter ,.Der Rheinischen 
Versorgungskasse" durch die ~ o r t e r  „Den Rhei- 
nischenVersorgungskassen" ersetzt. 

4. F, 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Salz 2 werden die Wörter „der Rhei- 
nischenVersorgungskasse" durch die Wörter „den 
Rheinischen Versorgungskassen" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „ihre Stell- 
vertreter" durch die Wörter „die Stellvertreter" 
ersetzt. 

C)  Absatz 5 wird aufgehoben. 

5. In 5 10 Absatz 1 Nummer 1 werden die Wörter „die 
Rheinische Zusatzversorgungsliasse für Gemeinden 
und Geineindeverbände, Sonderkasse der Rheini- 
schenVersorgungsliasse" durch die Wörter „die Rhei- 
nische Zusatzversorgungskasse (RZVK), Sonderkas- 
se der Rheinischen Versorgungskassen" und die 
Wörter „die Kommunale Zusatzversorgungskasse 
Westfalen-Lippe, Sonderkasse der Westfälisch-Lip- 
pischen Versorgungskasse" durch die Wörter „die 
Kommunale Zusatz~e~sorgungsliasse Westlalen-Lip- 
pe (livw-Zusatzversorgung), Sonderliasse der Kom- 
munalen Versorgungsliassen Westfalei-i-Lippe" er- 
setzt. 

6. F, 12 Absatz 2 wird aufgehoben und in Absatz 1 die 
Absatzbezeichnung ,, (1) " gestrichen. 

7. F, 13 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„Soweit Satzungsänderungen voin Kassenaus- 
schuss einer örtlichen Zusatzversorgungsliasse 
beschlossen werden, sind die Anderungssatzun- 
gen von dein I-Iauptverwaltungsbeamten des Trä- 
gers zu unterzeichnen. " 

b) Es wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Satzungen der überörtlicl-ien Zusatzver- 
sorgungsliassei~ sind von dem Leiter der Zusatz- 
versorgungsliasse iin Gesetz- und Verordiiui-igs- 
blatt für das Land Nordrhein-Westfalen bekannt 
zu machen. EYir die Bekanntmachung der Satzung 
der örtlichen Zusatzversorgungskassen und ihrer 
Anderungen gelten 5 7 Absatz 5 und G der Ge- 
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa- 
len und die dazu erlassenen Vorschrilten. Die Be- 
kanntmachung gemäß Satz 1 und 2 erfolgt 
frühestens einen Monat nach Anzeige des Sat- 
zungsbeschlusses bei der Aufsichtsbehörde. Die 
Satzungen treten, wenn kein anderer Zeitpunkt 
in der Satzung bestimmt ist, am Tage nach der 
Belianntinachung in Kraft." 

8. F, 14 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „ihre Stell- 
vertreter" durch die Wörter „die Stellvertreter" 
ersetzt. 

b) Absatz 5 wird aufgehoben. 

9. F, 16 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Die Wörter „des Gesetzes über die Beaufsichti- 
gung der Versicherungsunternehinen (Versiche- 
rungsaufsichtsgesetz - VAG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 17. Dezember 1992 (BGBl. 
1993 I S. 2), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
13. Juli 2001 (BGBI. I S.  1542, 1548)" werden 
durch die Wörter „des Versicherungsaufsicht;sge- 
setzes vom 17. Dezember 1992 (BGBl. 1993 I S. 2) 
in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt. 

b) Die Wörter „die Verordnung über die Anlage des 
gebundenen Vermögens von Versicheiungsunter- 
nehmen (Anlage~ero~dnung - AnlV) voii-i 20. De- 
zember 2001 (BGB1. I S.  1857)" werden durch die 
Wörter „die Anlageverordnung voin 20. Dezember 
2001 (BGB1. I S. 3913) in der jeweils geltenden 
Fassung" ersetzt. 

10. F, 17 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben. 

b) Absatz 3 wird aufgehoben. 

11. F, 18 wird wie folgt neu gefasst: 

, > r j  18 
Aufsicht 

(1) Die Aufsicht über die Zusatzversorgungskassen 
übt das Innenministerium nach Maßgabe dieses Ge- 
setzes und der Vorschriften des Versicherungsauf- 
sichtsgesetzes vom 17. Dezember 1992 (BGB1. 1993 I 
S .  2) in der jeweils geltenden Fassung aus. Es gelten 
die Vorschriften des Versicherungsaufsichtsgesetzes, 
die auf Versicherungsunternehinen des öffentlichen 
Dienstes Anwendung finden, die ausschließlich die 
Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversor- 
gung zum Gegenstand haben (5 1 a Absatz 1 Versi- 
~he~ungsaufsichtsgesetz). 

sorge anketen,  ist für d 6  diesen ~YFschäften entspre- 
chenden Verbindlichlieiten und Vermögenswerte ein 
separater Abrechnungsverband einzurichten. Die 
Verbindlichlieiten und Vermögenswerte werden ohne 
die Möglichkeit einer Übertragung getrennt von den 
anderen Geschäften der Zusatzversorgungsliasse 
verwaltet und organisiert. Die Aufsicht über diesen 
Abrechnungsverband erfolgt gemäß Absatz 1. F, 1 a 
Absatz 2 Salz 3 Versicherungsaufsichtsgesetz findet 
keine Anwendung. " 

12. F, 19 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 3 Satz 2 wird folgender 2. Halbsatz 
angefügt: 

,,; ihre Zulassung bedarf der Zustimmung des 
Kassenausschusses." 
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b) Absatz 5 wird aufgehoben. 
13. 5 21 wird atifgehoben. 
14. 5 22 wird 5 21. 

15. 5 23 wird # 22 und wie folgt geändert: 
a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst: 

„Beanstandung von Beschlüssen'.' 
b) Absatz 1 wird aufgehoben. 
C) Beim bisherigen Absatz 2 wird die Absatzbe- 

Zeichnung ,, (2) " gestrichen. 
16. # 24 wird 5 23. 

17. 5 25 wird # 24 und wie folgt geändert: 
Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben. 

18. 5 26 wird aufgehoben. 
19. § 27 wird # 25. 
20. 5 28 wird aufgehoben. 

21. 5 29 wird # 26 und wie folgt geändert: 
Die Angabe „# 54 Abs. 3" wird durch die Angabe 
,,§ 54 Absatz 2 und 3" ersetzt. 

22. Die 55 30 bis 32 werden die 53 27 bis 29. 
23. 5 33 wird aufgehoben. 
24. 5 33a wird 5 30. 
25. 5 33 b wird aufgehoben. 

26. 5 34 wird 5 31 und wie folgt gefasst: 

,,D 31 
Inkrafttreten/Außerlrrafttret;eii 

(1) nieses Gesetz tritt an1 Tage nach Verlründung in 
Krait. 

(2) Das Gesetz tritt mit dein Ablaui des 31. Dezember 
2015 auBer Kraft." 

Artikel 2 
Inkrafitreten 

Dieses Gesetz tritt ain Tage nach seiner Verlründung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 13. April 2010 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westf alen 
Der Ministerpräsident 

(L. s.) Dr. Jürgen R ü t t g e r s 

Der Finaiizminister 
Dr. Ilelmut L i n s s e n 

Der Innenininister 
Dr. Ingo W o 1 f 
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Verordnung 
über den elektronischen RechtsverIrehr 

bei dem Landgericht Köln in Verfaiiren nach 
Ej 101 Absatz 9 des Urlieberrechtsgesetzes 

Voin 13. April 2010 

Auf Grund des 5 14 Absatz 4 des Gesetzes über das Ver- 
fahren iii Familiensachen und in den Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarlreit voin 17. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2586), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S .  2512), wird ver- 
ordnet: 

§ 1 
Eröiinung der elelrtronischen Koinmunikation 

Bei dein Landgericht Köln ist in Verfahren nach 5 101 
Absatz 9 des Urheberrechtsgesetzes voin 9. September 
1965 (BGBl. I S.  1273), zuletzt geändert durch Artikel 83 
des Gesetzes voin 17. Dezember 2008 (BGB1. I S .  2586), ab 
dem 1. Mai 2010 die Einreichung elelrtronischer Dolru- 
mente eröiinet. 

§ 2 
Forin der Einreichung 

(1) Zur Entgegennahme elelrtronischer Dolruinente ist 
die elektronische Poststelle des Landgerichts Köln 
bestimmt. Die elelrtronische Poststelle ist über die auf 
der Internctseite 

bezeichneten Kommunikationswege erreichbar. 

(2) Die Einreichung erfolgt durch die Übertragung des 
elelrtronischen Dokuments in die elelrtronische Post- 
stelle. 
(3) Sofern für Einreichungen die Schriftform oder die 
elelrtronische Form vorgeschrieben ist, sind, soweit kein 
Fall des 5 12 Absatz 2 Satz 2 erster Halbsatz Handelsge- 
setzbuch vorliegt, die elelrtronischen Dolrumente mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur nach 5 2 
Nuininer 3 des Signaturgesetzes vom 16. Mai 2001 
(BGB1. I S. 876), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 17. Juli 20 09 (BGB1. I S. 2091), zu versehen. 
Die qualifizierte elektronische Signatur und das ihr 
zugrunde liegende Zertifikat müssen durch das adres- 
sierte Gericht oder durch eine andere von der Landesjus- 
tizverwaltung mit der automatisierten Uberprüfung 
beauftragte Stelle prüfbar sein. Die Eignungsvorausset- 
zungen für eine Prüfung werden gemäß 5 3 Numiner 2 
belrannt gegeben. 
(4) Das elelrtronische Dokument muss eines der folgen- 
den Formate in einer für das adressierte Gericht bear- 
beitbarenversion aufweisen: 

1. 
ASCII (American Standard Code for Information Inter- 
change) als reiner Text ohne Formatierung und ohne 
Sonderzeichen, 

L .  

Unicode, 

3. 
Microsoft RTF (Rich Text Format), 

4. 
Adobe PDF (Portable Docuinent Format), 

5. 
XML (Extensible Markup Language), 

6. 
TIFF (Tag Image File Format), 

7. 
Microsoft Word, soweit lreine alrtiven Komponenten (z.B. 
Makros) verwendet werden, 

0. 

Microsoft Excel, soweit lreine aktiven Komponenten (z.B. 
Makros) verwendet werden. 
Näherc Informationen, insbesondere zu den bearbeit- 
barcn Versionen der zulässigen Dateiforinate, werden 
geinäß 5 3 Nuininer 3 belrannt gegeben. 

(5) Elelrtronische Dolrumente, dic einein der in Absalz 4 
genannten Dateilorinate in der nach 5 3 Nummer 3 
bekannt gegebenen Version entsprechen, lrönnen auch in 
komprimierter Form als ZIP-Datei eingereicht werden. 
Die ZIP-Datei darl keine anderen ZIP-Dateien und keine 
Verzeichnisstrulrturen enthalten. Beiin Einsatz von 
Dolruinentensignaturen muss sich die Signatur auf das 
Dokument und nicht auf die ZIP-Datei beziehen. Die 
ZIP-Datei darf zusätzlich signiert werden. 
(6) Soferii strukturierte Daten übermittelt werden, sollen 
sie im UNICODE Zeichensatz UTF-8 codiert sein. 
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